Checkliste: Prüfen Sie den Ablauf der Versammlung

	Schritt
	Maßnahme
	Erledigt

	1. Auftakt
	Der Gesprächsführer oder die Gesprächsführerin begrüßt die Teilnehmenden und dankt für das Kommen.
	

	2. Einführung
	Die Gesprächsleitung erläutert der Runde die Zielsetzung des Treffens.
	

	3. Wichtige Hinweise zum Datenschutz
	Es folgt ein Hinweis auf die Protokollierung des Gesprächs und darauf, dass die Inhalte vertraulich sind und ohne die ausdrückliche Zustimmung des oder der Beschäftigten nicht weitergegeben werden dürfen. Schließlich muss klargestellt werden, dass zu ärztlichen Diagnosen keine Angaben gemacht werden müssen. Möglich ist hierfür auch ein Gespräch mit dem Betriebsarzt oder der Betriebsärztin.
	

	4. Erläuterung des BEM für den oder die Mitarbeitenden
	Im nächsten Schritt informiert die Gesprächsleitung den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ausführlich über das BEM. Wichtig sind hier auch Hinweise auf die entsprechenden Vorschriften des SGB IX. Falls das noch nicht geschehen ist, fragt der Gesprächsführer den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nochmals nach dem grundsätzlichen Interesse am BEM-Prozess.
	

	5. Ursachen- und Folgenklärung
	Schließlich erörtern alle am Gespräch Teilnehmenden den Zusammenhang zwischen der Arbeitsunfähigkeit sowie der Tätigkeit und dem Arbeitsplatz. Die anderen Teilnehmenden sollten dem oder der Beschäftigten erklären, warum sie eine Handlungsnotwendigkeit im Hinblick auf die Arbeitsunfähigkeit sehen. So unangenehm es ist: Auch mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen müssen hier durchaus angesprochen werden. Der oder die Beschäftigte äußert sich dann (nochmals) über die Bereitschaft im Hinblick auf das BEM. 
	

	6. Bereitschaft des oder der Mitarbeitenden und Fortsetzung des Verfahrens klären
	Ist der oder die Beschäftigte nicht zum BEM bereit, endet der Prozess an dieser Stelle. Ihre Arbeitgeberin oder Ihr Arbeitgeber hat ihre/seine Pflicht getan. Ist der oder die Beschäftigte bereit, werden in einem offenen Gespräch mögliche Lösungsansätze erörtert. Auch die Vorschläge der Beschäftigten haben ihre Berechtigung und werden erörtert. Behalten Sie den Grundsatz im Hinterkopf, dass durch die Krankheit keine Besserstellung gegenüber anderen Mitarbeitenden erfolgt.
	

	7. Konkrete Erarbeitung der Schritte mit Termin
	Es werden die nächsten Schritte erarbeitet und terminlich festgelegt. 
Beispiele: Die Vorstellung des Falles im BEM-Team (falls dies im Erstgespräch nicht vollständig vertreten ist) oder die Konsultation der Betriebsärzteschaft. 
	

	8. Schriftliche Einverständniserklärung, Vereinbarungen und Datenschutzerklärung
	Am Ende des Gespräches unterschreibt der oder die Beschäftigte die Einverständniserklärung zum BEM sowie die Vereinbarung und die Aufklärung über den Schutz persönlicher Daten. Auch fehlende Bereitschaft und die Aufklärung der Beschäftigten über mögliche Auswirkungen der Ablehnung sollten festgehalten und unterschrieben werden.
	

	9. Abschluss
	Schließlich dankt die Gesprächsleitung der Runde für das Gespräch und den Beschäftigten für den Willen zur Zusammenarbeit und beendet das Erstgespräch.
	



